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PARLAMENTARISCHE ANFRAGEN

NACHGEHAKT | Abgeordnete fragen, Ministerien antworten

lich die Beratung von Minderjäh-
rigen im Themenfeld LSBTIQ an-
bieten.“ Die Beratung Minderjäh-
riger habe hierbei in Abstimmung
mit den Erziehungsberatungsstel-
len als Regelstruktur zu erfolgen.
Dies gilt insbesondere bei Anliegen
der Transgeschlechtlichkeit oder
Intersexualität.

Laut der Studie Coming-out –
und dann...?! des Deutschen Ju-
gendinstituts liegt das Durch-
schnittsalter beim äußeren Co-
ming-out zur sexuellen Orientie-
rung bei 16,9 Jahren. Dem gehe
eine im Schnitt 1,4- bis 2,9-jährige
innere Coming-out-Phase voran.
Beim äußeren Coming-out zur ge-
schlechtlichen Identität liege das
Durchschnittsalter bei 18,3 Jahren.
Dem gehe eine im Schnitt 3,5- bis
6,8-jährige innere Coming-out-
Phase voran.

Betrifft BVerfG-Urteil

auch Bayerns Haushalt?

Im November letzten Jahres hat-
te das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) den zweiten Nachtrags-
haushalt 2021 der Bundesregie-
rung für verfassungswidrig erklärt.
Geplant war, die 60 Milliarden
Euro aus einem Corona-Notfall-
fond in einen Klima- und Transfor-
mationsfonds umzuschichten.
Nachdem die Staatsregierung in ih-
rem Entwurf des Haushaltsgeset-
zes 2021 vorgesehen hatte, 400
Millionen Euro aus der Kreditauf-
nahme des Corona-Fonds für die
sogenannte Hightech Agenda Plus
zu verwenden, wollte Claudia
Köhler (Grüne) wissen: Wie be-
wertet die Staatsregierung dieses
Vorgehen im Zusammenhang mit
dem BVerfG-Urteil?

stellen wurde das Mindestalter für
Beratungsangebote auf mindes-
tens 18 Jahre fest- oder heraufge-
setzt und warum?

Das Sozialministerium antwor-
tet, in Bayern gebe es rund 180 mul-
tidisziplinär ausgestattete Erzie-

hungsberatungsstellen. Sie unter-
stützten Kinder, Jugendliche und
junge Menschen kostenfrei und auf
Wunsch auch anonym bei der Klä-
rung und Bewältigung individuel-
ler und familienbezogener Frage-
stellungen. „Dies gilt selbstver-
ständlich auch bei Fragestellungen
zur geschlechtlichen Identität oder
sexuellenOrientierung“,heißtes in
dem Schreiben. Zur weiteren Qua-
lifikation der Fachkräfte würden
sogar kostenfreie Fortbildungen zu
LSBTIQ-Lebenswelten gefördert.

Allerdings haben laut dem Haus
von Sozialministerin Ulrike Scharf
(CSU) alle staatlich geförderten
LSBTIQ-Beratungsstellen das Be-
ratungsangebot „aus fachlichen
Gründen auf eigenen Wunsch hin“
auf volljährige Personen ausge-
richtet. „Lediglich eine regionale
Beratungsstelle möchte ausdrück-

zusätzlichen Fachkräften sind Be-
standteil der wissenschaftlichen
Begleitung und Evaluation.“

Proberäume und

Konzerte von Orchestern

Das Münchner Rundfunkor-
chester, das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks und
das Bayerisches Staatsorchester:
In der Landeshauptstadt gibt es
drei staatliche Orchester. Benja-
min Nolte (AfD) interessierte sich
dafür, in welchen Sälen die Proben
dieser Orchester stattfinden und
wie viele Konzerte sie gegeben ha-
ben.

Das Wissenschaftsministerium
antwortet, das Münchner Rund-
funkorchesters probt im Prinzre-
gententheater, Herkulessaal, der
Isarphilharmonie im Gasteig, der
Herz-Jesu-Kirche und dem Circus
Krone Bau. Die Anzahl der Kon-
zerte belaufe sich auf 33, hinzu kä-
men 30 Generalproben. Die ande-
ren Proben des Münchner Rund-
funkorchesters fänden in der Regel
imBRFunkhaus/Studio1statt –ab
der Spielzeit 2025/26 im Interims-
studio am BR-Standort Unterföh-
ring.

Im Schnitt der letzten fünf regu-
lär geplanten Konzertsaisonen,
also ohne die zwei Corona-Jahre,
spielte das BR-Symphonieorches-
ter in München pro Saison 61 sym-

Springerkonzept in der

Pflege verspätet gestartet

Ende 2022 hat die Staatsregie-
rung „Springerpools für 30 Ein-
richtungen“ im Rahmen eines Mo-
dellprojekts „Springerkonzept in
der Pflege“ ankündigt. „Der dama-
lige Staatsminister für Gesundheit
undPflegeKlausHoletschekhatei-
nen Start im Juli 2023 verkündet“,
erklärt die SPD-Abgeordnete
Ruth Waldmann. Sie wollte daher
wissen, wann die Springerpools
nun tatsächlich starten werden, in-
wieweit im Rahmen des Projekts
zusätzliche Fachkräfte gewonnen
werden können und welche Aus-
wirkungen es auf die Stammbeleg-
schaft in der Pflege haben wird.

Das Gesundheitsministerium
antwortet, es fördere ein Modell-
projekt, welches in mindestens 30
Modelleinrichtungen der Lang-
zeitpflege – davon 20 stationär und
zehn ambulant – in den Jahren
2023/24 durchgeführt, wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert
wird. „Ein Ziel des Projekts ist es,
Möglichkeiten und Konsequenzen
der Finanzierung von einrich-

tungseigenen Springerkonzepten
im Regelbetrieb über Pflegevergü-
tungsverhandlungen aufzuzei-
gen.“

Bei dem Modellprojekt handelt
es sich laut Gesundheitsministerin
Judith Gerlach (CSU) um ein Ge-
samtprojekt, das von einem einzi-
gen Antragsteller, der Freien Wohl-
fahrtspflege Bayern, beantragt
wurde und in Kooperation mit wei-
teren Verbänden koordiniert wird.
Der Antrag sei am 5. Juni 2023 ein-
gegangen und am 7. Juli 2023 be-
willigt worden. In einigen ausge-
wählten Einrichtungen habe be-
reits die Erprobungsphase begon-
nen. „Die Auswirkungen des Pro-
jekts inklusive der Gewinnung von

Springerkonzept, Proberäume, Nachtragshaushalt
„Aus Sicht der Staatsregierung

bestehen aus den nachfolgenden
Gründen keine Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit“, antwortet das
Finanzministerium. Das Urteil be-
fasse sich ausschließlich mit dem
zweiten Nachtragshaushaltsgesetz
2021 des Bundes. „Unmittelbare
Rückschlüsse auf die Verfassungs-
gemäßheit der Länderhaushalte
lassen sich daher nicht ziehen, so
auch nicht auf die Verfassungsmä-

ßigkeitdesHaushaltsgesetzes2021
des Freistaats Bayern.

Abgesehen davon war laut dem
Haus von Finanzminister Albert
Füracker (CSU) die am 14. Septem-
ber 2020 als Reaktion auf die Co-
rona-Krise beschlossene Hightech
Agenda Plus eine neue konjunk-
turstützende Maßnahme des Frei-
staats. Die vorsorglich geschaffe-
nen Kreditermächtigungen 2021
für die Finanzierung der Hightech
Agenda Plus seien ohnehin nicht in
Anspruch genommen worden, so-
dass hierfür keine Schulden aufge-
nommen wurden. „Insofern sind
Verstöße gegen die Verfassung in
diesem Zusammenhang nicht er-
sichtlich.“ > DAVID LOHMANN

phonische Abo- und Sonderkon-
zerte mit 36 verschiedenen Pro-
grammen. Davon fanden im
Schnitt 38 im Herkulessaal, 22 im
Gasteig beziehungsweise Gasteig-
Interim und eine „andernorts“
statt. Vor jedem Programm fänden
vier bis sieben (General-)Proben
statt.

Neben seiner Hauptfunktion als
Orchester der Bayerischen Staats-
oper spielt das Bayerische Staats-
orchester laut dem Haus von Wis-
senschaftsminister Markus Blume
(CSU) pro Spielzeit in der Regel
sechs Akademiekonzerte im Na-
tionaltheater. Die Proben fänden
im Orchesterprobensaal der Baye-
rischen Staatsoper statt. Hinzu kä-
men jeweils eine Generalprobe auf
der Bühne des Nationaltheaters.

LSBTIQ*-Beratung fast

immer nur für Erwachsene

Weil 69,9 Prozent der Personen
einer nichtheterosexuellen Orien-
tierung diese vor ihrem 18. Ge-
burtstag feststellen und 63,7 Pro-
zent der Personen einer nicht cis-
geschlechtlichen Identität dies vor
ihrem 18. Geburtstag erkennen,
wollte Florian Siekmann (Grüne)
wissen: Bei welchen der staatlich
geförderten LSBTIQ*-Beratungs-

Das Münchner Rundfunkorchester probt bald im Interimsstudio am BR-Standort Unterföhring. FOTO: ELIX BROEDE

In Bayern wird ein Modellprojekt in
der Pflege mit sogenannten Sprin-
gerpools getestet. DPA/SKOLIMOWSKA

Das Münchner
Rundfunkor-
chester gibt pro
Spielzeit 33
Konzerte,erfuhr
Benjamin Nolte
(AfD).
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Verstöße gegen
die Verfassung
seien nicht er-
sichtlich, teilte
die Staatsregie-
rung Claudia
Köhler (Grüne)
mit. PRAGER

2023 hat das Bundesverfassungsge-
richt den Nachtragshaushalt des
Bundes gekippt. FOTO: DPA/WITTEK

Im Juli 2023 soll-
ten die Springer-
pools für Pflege-
einrichtungen
starten. Was ist
daraus gewor-
den, fragte Ruth
Waldmann
(SPD). FOTO: BSZ

In Bayern bietet nur eine
LSBTIQ*-Beratungsstelle Hilfe für
Minderjährige an. DPA/KALAENE

Die Software der US-Firma Palantir soll
der Bayerischen Polizei seit Kurzem bei
der Aufklärung von schweren Straftaten
helfen. Das bayerische Innenministerium
will das Programm im Rahmen eines neu-
en Analysesystems mit dem Namen VeRA
einsetzen. Sie soll verschiedene Polizei-
Datenbanken mit polizeilichen Echtdaten
miteinander verknüpfen und automati-
siert auswerten. Durch die Datenanalyse
können allerdings auch Daten erhoben
werden, die für ganz andere Zwecke ge-
speichert wurden – beispielsweise bei
Zeugenaussagen.

Das Unternehmen gehört dem rechts-
stehenden deutsch-amerikanischen Milli-
ardär Peter Thiel. Kritiker befürchten,
dass der Einsatz gegen Datenschutzgeset-
ze verstößt und zum Beispiel geheime In-
formationen in die USA abfließen könn-
ten. Das US-Unternehmen arbeitet eng
mit dem amerikanischen Sicherheits- und
Geheimdienstapparat zusammen. Horst
Arnold (SPD) befürchtet jedenfalls, dass
Palantir-Angestellte unter anderem War-
tungsarbeiten nutzen könnten, um die
Software im Nachhinein zu manipulieren.

Der Bayerische Rundfunk berichtete,
dass der Bayerische Landesbeauftragte für
Datenschutz, Thomas Petri, erst durch sei-
ne Nachfrage vom Testbetrieb der Analy-
se-Software erfahren habe. Er wolle jetzt
prüfen lassen, ob es dafür eine rechtliche
Grundlage gibt. Arnold hakte daher bei
der Staatsregierung nach, wer wann und
auf welchen Rechtsgrundlagen den VeRA-
Probebetrieb angeordnet hat.

Das VeRA-Projekt wird durch das Baye-
rische Landeskriminalamt (BLKA) durch-
geführt, heißt es in der Antwort. „Die Pla-
nung wurde durch das BLKA dem Staats-

ministerium des Innern, für Sport und In-
tegration zur Abnahme vorgelegt und mit
Innenministeriellem Schreiben vom 14.
November 2022 durch Herrn Landespoli-
zeipräsidenten Michael Schwald abge-
nommen.“

Mitte November 2022 sei das Projekt
dann in die Testphase gestartet. „Initial
wurden ausschließlich Testumgebungen
beziehungsweise physisch vom Produktiv-
system getrennte Datenbankspiegel ohne
Echtdaten angebunden.“ Nach Abschluss
der Quellcode-Prüfung sei im März 2023
die Testphase mit der Integration von
Echtdaten erweitert worden.

Eine Beteiligung des Landesamts für
Datenschutzaufsicht zu diesem frühen
Zeitpunkt ist laut dem Haus von Innen-
minister Joachim Herrmann (CSU) ge-
setzlich nicht vorgesehen. Bayerns Da-
tenschutzbeauftragter Petri sei dennoch
bei einem persönlichen Gespräch am 16.
März 2023 im BLKA über den Testbetrieb
mit Echtdaten informiert worden. „Und
ihm wurden die entsprechenden Unterla-
gen angeboten. Einen Bedarf zur Über-
mittlung der Unterlagen sah er damals
nicht. Erst am 24. November 2023 forder-
te er diese an.“

Zusätzliche beziehungsweise unge-
plante Kosten entstünden durch den Test
nicht. Wie teuer die Software insgesamt
war, ist unklar. Obwohl es um Steuergel-
der geht, will das BLKA aus Geheimhal-
tungsgründen nicht sagen, was die Soft-
ware gekostet hat. Ob es einen Freund-
schaftspreis gab? Palantir-CEO Alex
Karp hat sich 2019 mit aktuellen und
ehemaligen Mitgliedern der Bundesregie-
rung getroffen, 2020 auch mit Minister-
präsident Markus Söder (CSU). > LOH

Verstößt neue Polizeisoftware gegen Datenschutzregeln?

Durch die neue Polizeisoft-
ware können auch Daten
ausgewertet werden, die
für ganz andere Zwecke
gespeichert wurden – bei-
spielsweise bei Zeugenaus-
sagen.
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